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Umsatzsteuer: 
Verteuert sich die Miete schlüssel-
fertiger Zahnarztpraxen?
Die Vermietung von Zahnarztpraxen mitsamt Ausstattung 
ist längst kein Pilotprojekt mehr. Wer sich für ein solches 
Modell entscheidet, hat den großen Vorteil, teure medi -
zi nische Geräte nicht selbst anschaffen zu müssen. Seit 
einigen Jahren beobachtet auch der Fiskus solche Praxis-
modelle, und zwar im Hinblick darauf, ob die Vermietung 
umsatzsteuerpflichtig ist.
Stein des Anstoßes war eine Entscheidung des Finanz-
gerichts München (Urteil vom 27.2.2019, Az. 3 K 1976/17). 
Das Gericht hat entschieden, dass die Überlassung von 
Räumen mit Praxisausstattung für den Betrieb funktions-
fähiger Zahnarztpraxen umsatzsteuerpflichtig ist. Dem-
gegenüber sind Leistungen von Zahnärzten, die der Fest-
stellung und Behandlung von Krankheiten oder anderen 
Gesundheitsstörungen dienen, umsatzsteuerfrei. Im Ge-
genzug ist kein Vorsteuerabzug möglich. Deshalb bedeu-
tet es für Zahnärzte eine echte wirtschaftliche Belastung, 
wenn der Vermieter 19 Prozent Umsatzsteuer auf die 
Miete aufschlagen muss.
Nun könnte man auf die Idee kommen, die Miete in einen 
steuerfreien Teil (Überlassung von Räumen) und einen 
steuerpflichtigen Teil (Überlassung der Praxisausstattung) 
aufzuteilen, um die Belastung mit Umsatzsteuer wenigs-
tens zu reduzieren. Das hält das Finanzgericht München 
aber für unzulässig, weil es die Überlassung des Inven-
tars der Zahnarztpraxen nicht als bloße Nebenleistungen 
zur Raumüberlassung qualifizierte.
Die Klägerin im Streitfall war eine GmbH, deren Unter-
nehmensgegenstand die Projektentwicklung, Nutzung 
und Vermarktung von Gesundheitszentren ist. Sie hatte 
zwei Ärztegemeinschaften die Räumlichkeiten sowie die 
Ausstattung für eine funktionsfähige Zahnarztpraxis je-
weils durch einen einheitlichen „Vertrag besonderer Art“ 
überlassen. Beide Verträge sahen keine Aufteilung der 
Miete für die Überlassung der Räumlichkeiten und der 
Praxisausstattung vor. Umsatzsteuer wurde in den Ver-
trägen nicht gesondert ausgewiesen. Regelungen dazu, 
wie mit einer etwaigen Steuerpflicht der Vermietungsleis-
tungen umzugehen ist, enthielten die Verträge nicht.

Die Frage, ob die Miete in vergleichbaren Fällen in einen 
steuerfreien und einen steuerpflichtigen Teil aufgeteilt wer-
den kann oder insgesamt eine einheitliche – und damit 
umsatzsteuerfreie oder -pflichtige – Leistung vorliegt, ist 
mittlerweile auch Gegenstand der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung. Eine klare Linie gibt es allerdings (noch) 
nicht. Daher beurteilen selbst Umsatzsteuerexperten die 
Rechtslage als äußerst unklar. Klärung erhofft man sich nun 

von einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH), den der Bundesfinanzhof in einem Verfahren an-
gerufen hat, in dem sich ebenfalls die Frage der Einheit-
lichkeit von Leistungen stellt (Beschluss vom 26.5.2021, 
Az. V R 22/20). Der EuGH soll die Frage beantworten, ob 
die Überlassung von Betriebsvorrichtungen in Zusam-
menhang mit der steuerfreien Verpachtung von Stall-
gebäuden umsatzsteuerpflichtig ist. Das Urteil des EuGH 
könnte durchaus auf die Vermietung von Praxisräumen 
nebst Ausstattung übertragbar sein. 
Die Entscheidung des EuGH wird mit Spannung erwar-
tet. Zahnärzte, die eine schlüsselfertige Praxis gemietet 
haben, sollten sich hinsichtlich einer (drohenden) Belas-
tung mit Umsatzsteuer steuerfachkundig beraten lassen. 
Darüber hinaus sollten sie ihre Mietverträge anwaltlich 
prüfen lassen, um nicht ggf. allein das Risiko von Um-
satzsteuernachzahlungen tragen zu müssen.
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